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Stellenanzeigen/Rubrikanzeigen 
Print-Ausgabe (in der Rubrik Stellenmarkt) und Crossmedia

Print Print + Online**

4-farbig schwarz-weiß 4-farbig schwarz-weiß

1/1 Seite

hoch  177 x 251 2.608,– 2.008,– 3.557,– 2.957,–

2/3 Seite

quer  177 x 164 1.912,– 1.396,– 2.861,– 2.345,–

1/2 Seite

quer  177 x 124 hoch  87 x 251 1.604,– 1 .1 0 7,– 2.406,– 1.661,–

1/3 Seite

quer  177 x 82 hoch  87 x 167 1.268,– 824,– 1.902,– 1.236,–

1/4 Seite

quer  177 x 60 hoch  87 x 123 1.092,– 666,– 1.638,– 999,–

Formate (Breite x Höhe). Preise in Euro zzgl. gesetzlicher USt.
Mindestschriftgröße für die Print-Ausgabe: 9 pt
**Hinweis: Es muss sich um die identische Anzeige handeln. Laufzeit: ein Monat.

Unsere 

Mitglieder sparen 

10 %
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Sie können auch ohne Buchung einer Print-Anzeige eine Stellen-
anzeige auf www.dgfdb.de schalten. Der Startzeitpunkt ist frei 
wählbar.

Laufzeit 1 Monat:  1.249 € 
Laufzeit 3 Monate: 2.498 €  

Die Crossmedia-Preise (Print + Online) entnehmen Sie bitte der 
Tabelle auf Seite 2. 

Hinweise:
Ein PDF wird nicht benötigt. Maximale Zeichenanzahl: 2 500 Zeichen 
(inkl. Leerzeichen). 

Flexible Online-Anzeigen auf www.dgfdb.de

Stellenanzeigen/Rubrikanzeigen 
Print-Ausgabe (in der Rubrik Stellenmarkt) 4-farbig schwarz-weiß

Formate (Breite x Höhe). Preise in Euro zzgl. gesetzlicher USt.

Mitgliederrabatt für Stellenanzeigen!

10 % Rabatt auf den Gesamtpreis.

IHR VORTEIL!

Mindestschriftgröße für die Print-Ausgabe: 9 pt

1/6 Seite

quer  177 x 40 hoch  87 x 83 932,– 531,– 

1/8 Seite

quer  177 x 30 hoch  87 x 63 852,– 452,–
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*plus 3 mm Beschnitt je Außenseite *plus 3 mm Beschnitt je Außenseite Formate (Breite x Höhe). Preise in Euro zzgl. gesetzlicher USt.

Werbeanzeigen 4-farbig  Print + Online (E-Paper, Artikeldatenbank)

2/1 Seiten

Anschnitt*  420 x 297 2.700,–

Tunnelanzeige

quer
Anschnitt*  420 x 148 2.000,–

1/1 Seite

Anschnitt*
Satzspiegel

210 x 297
177 x 251 1.900,–

2/3 Seite

Anschnitt*
Satzspiegel

 137 x 297
 117 x 251 1.520,–

Junior-Page

Satzspiegel  117 x 166 1.380,–

Digitale 

Veröff entlichung 

inklusive
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*plus 3 mm Beschnitt je Außenseite Formate (Breite x Höhe). Preise in Euro zzgl. gesetzlicher USt.

1/2 Seite
hoch
Anschnitt*
Satzspiegel

 107 x 297
 87 x 251

quer
Anschnitt*
Satzspiegel

 210 x 139
 177 x 124 1.380,–

1/3 Seite
hoch
Anschnitt*
Satzspiegel

 77 x 297
 57 x 251

quer
Satzspiegel  177 x 82 1 .1 10,–

1/4 Seite

hoch
Satzspiegel  87 x 124

quer
Satzspiegel  177 x 60 1.000,–

1/6 Seite

hoch
Satzspiegel  57 x 124

quer
Satzspiegel  177 x 40 790,–

1/8 Seite

hoch
Satzspiegel  57 x 93

quer
Satzspiegel  177 x 30 700,–
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Formate (Breite x Höhe). Preise in Euro zzgl. gesetzlicher USt.*keine Übernahme in die Artikeldatenbank

Advertorials

Von Freibädern und Sportwagen 
Ein Freibad und ein Sportwagen ha-
ben überraschende Gemeinsamkeiten: 
Für eine relativ kurze Einsatzzeit ist 
ein verhältnismäßig großer Aufwand 
erforderlich, Leistung wird im Über-
fluss vorgehalten. Beide bieten dem 
Badegast und Fahrer viel Spaß – dem 
Besitzer bleiben, neben den anerken-
nenden Blicken, die Kosten. Laufen 
diese aus dem Ruder, stellt sich die 
Frage: Lohnt es sich?

Damit sind die Gemeinsamkeiten er-
schöpft, denn im Gegensatz zum 
Sportwagen schließen sich beim Frei-
bad Spaß und eine auf Sparsamkeit 
optimierte Betriebsweise nicht aus. 
Normkonform und kostenoptimier-
ter Betrieb von Freibädern: Geht das? 
Es geht!

Beckenwasseraufbereitung im 
Freibad: immer Volllast!
„Der primäre Ansatz der DIN19643-Rei-
he zur Auslegung der Aufbereitungs-
leistung ist der Platzbedarf je Bade-
gast“, weiß Simon Schnitzler, Projekt- 

Ingenieur bei team AquaTec in Ebern 
und ehemaliges Mitglied im Ausschuss 
DIN19643. „Das räumlich ‚volle‘ Be-
cken stellt die Spitzenbelastung dar. 
Die Aufbereitungsanlage wird anhand 
der Spitzenbelastung und damit ge-
treu zum Grundsatz ‚besser haben als 
brauchen‘ ausgelegt.“ Freibäder sind 
Sommerbäder: Länger anhaltende 
Schönwetterperioden sind ein Garant 
für Spitzenbelastungen. Regnet es al-
lerdings zwei Wochen und die Tempe-
raturen gehen in den Keller, ziehen 
meist nur noch die Hartgesottenen ih-
re Bahnen.

Wie die tatsächliche Belastung 
erkennen?
Kernbaustein ist eine hochleistungsfä-
hige Mess- und Regelanlage, wie der 
DEPOLOX® Pool E 700 P von Evoqua 
Water Technologies (Wallace & Tiernan). 
Sie ermittelt die anliegende Beckenbe-
lastung durch Auswertung der Hygie-
ne-Hilfsparameter und gibt DIN-kon-
form den Teillastbetrieb frei. „Die An-
passung der Umwälzleistung an den Be-

darf erfolgt über Frequenzumrichter an 
den Umwälzpumpen“, erklärt Erik Groß, 
Geschäftsführer von team AquaTec. „Das 
ist nicht neu, bietet aber nachweislich 
großes Einsparungspotenzial, das in vie-
len Bädern noch nicht genutzt wird.“

Teillastbetrieb – was muss und kann 
die Mess- und Regeltechnik leisten?
Der Teillastbetrieb verändert die Anfor-
derungen an die Regelung (Regelstre-
cke). Ein zweiter, auf den Teillastbetrieb 
optimierter Regelparameter-Satz ist 
zwingend erforderlich, um Regelungs-
probleme zu vermeiden. „Idealerweise 
wird auch die Flockungsmittel-Dosie-
rung von der Mess- und Regelanlage ge-
steuert und so an die geringere Umwäl-
zung angepasst“, sagt Schnitzler. Mit 
Erfolg: Geld wird gespart und Überdo-
sierung von Flockungsmittel verhindert. 
Hochwertige Mess- und Regelanlagen 
bieten diese Funktionen.

CEDOX – der Tempomat für das 
Freibad
Redox ist die Soll-Geschwindigkeit für 
den Tempomat, der Chlorwert ist das 
Gaspedal: Bei der Standard Chlorsoll-
wert-Regelung „ergibt“ sich der Re-
dox-Wert, er wird nur g emessen und 
visualisiert. Der Informationsgehalt der 
Redox-Spannung bleibt ungenutzt. Ob 
die Redox-Spannung nach dem sechs-
ten Besucherrekord in Folge am Abend 
bei müden 760 mV liegt oder am ach-
ten Regentag neue Spitzenwerte jen-
seits der 850 mV erklimmt– die Chlor-
festwert-Regelung fährt unbeirrt den 
fixen Sollwert. Dabei stellt die Re-
dox-Spannung in Verbindung mit vor-
handener Chlorkonzentration den In-
dikator für die von der DIN geforderte 
Keimtötungsgeschwindigkeit dar. Wa-
rum also nicht dem Redox-Wert die 
Führung überlassen? Einfach den Tem-
pomat Redox starten und diesen den 
Chlorsollwert innerhalb seiner Norm-
grenzen an den erkannten Bedarf an-
passen lassen.

j	Trotz 30 % mehr Besuchern in 2015 gegenüber 2014 wurden dank eines hochleistungsfähigen 
Poolmanagement-Systems erhebliche Einsparungen erzielt. 

– Anzeige –

AdB Oktober 2019.indb   628 23.09.19   12:22

Fällt der Redox-Wert aufgrund einer Belastungsspitze, wird 
der Chlorsollwert angehoben und angeregelt. Steigt er jedoch 
bei geringer Belastung, wird der Chlorsollwert automatisch 
abgesenkt und damit auch weniger Chlor dosiert. Bei der Re-
gelungsvariante „CEDOX“ erfolgt die Chlordosierung bedarfs-
gerecht und spart neben Chlor auch pH-Korrekturmittel ein.  

Optimierungspotenzial erkennen – Einsparungen realisieren
„Es ist nicht unsere Philosophie, ein Produkt einfach nur 
zu verkaufen. Wir möchten, dass unsere Kunden das Po-
tential einer High-End-Mess- und Regeltechnik ausschöp-
fen und entsprechende Einsparungen erzielen. Dafür sor-
gen wir mit unseren Spezialisten vom team AquaTec“, sagt 
Erik Groß. „Amortisationszeiten von deutlich weniger als 
zwei Jahren sind keine Seltenheit.“

j	Simon Schnitzler (rechts), Projektingenieur bei team AquaTec, weiß 
um die vielen Vorteile einer innovativen Mess- und Regelanlage wie 
der DEPOLOX® Pool E 700 P; Foto: Philipp Röger/Agentur BAUR

team AquaTec Ebern 
team AquaTec Ebern ist ein serviceorientiertes  
Unternehmen mit Hauptsitz in Ebern. Über  
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen 
und beraten seit 25 Jahren öffentliche Bäder,  
Wasserwerke und Industrieunternehmen rund um 
die Themen: 

• Desinfektionstechnik
• Filtration
• Hygiene
• Chemikalien

Vor allem Kunden aus dem deutschsprachigen 
Raum schätzen die hauseigene AquaTec-Logistik, 
kurze Lieferzeiten und das flächendeckende Netz an 
Servicemitarbeitern.  

Weitere Informationen unter www.aquatec-ebern.de

AquaTec Jünger GmbH I Heubacher Straße 8 I 96106 Ebern
Tel.: 09531 94 29 0 I www.aquatec-ebern.de

DEPOLOX® Pool E 700 P

Energie
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Innovatives System zum 
Messen, Regeln und 
Steuern des gesamten 
Aufbereitungsprozesses.

Nutzen Sie unser Angebot zum 
DEPOLOX® Pool E 700 P.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne:
09531 94 29 0
Aktionspreis nur gültig bis 31.01.2020

AKTIONSPREIS

WARUM team AquaTec?
team AquaTec schöpft das Potential einer 
High-End-Mess- und Regeltechnik aus – mit dem 
einen Ziel: maximale Einsparung.
Vertrauen und sparen Sie mit den Spezialisten 
für Wasseraufbereitung, dem team AquaTec.

AdB Oktober 2019.indb   629 23.09.19   12:22
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Vier Jahrzehnte Innovationskraft  
bei Kontrollsystemen

Seit 40 Jahren entwickelt das Gienge-
ner Unternehmen EWV Kontrollsyste-
me GmbH Hard- und Softwarelösun-
gen, die Zugangs-, Zahlungs- und Ver-
waltungsprozesse in Schwimmbädern 
regeln. Mit der Einbindung neuester 
Technologien und digitaler Anwendun-
gen schafft das Unternehmen erwei-
terte Einsatz- und Nutzungsbedingun-
gen für seine Kunden und beweist ste-
tige Innovationskraft.

Moderne Bäder sind weit mehr als ein 
mit Wasser gefülltes Becken nebst da-
zugehöriger Umkleidekabinen. Sie sym-
bolisieren unsere individuellen Erleb-
nis- und Entspannungswelten. Da Frei-
zeit knapp bemessen ist, möchten wir 
von der gebuchten Zeitdauer im Schwimm-
bad möglichst viel fürs Vergnügen, je-
doch möglichst wenig für Formalitä-
ten aufwenden. Für die Betreiber der 
Bäder, häufig Städte und Kommunen, 
stellt das wirtschaftliche Management 
solcher Bäder jedoch eine große Her-
ausforderung dar. Effizienz und Kos-
tenersparnis in der Verwaltung stehen 
deshalb im Vordergrund. Denn nur 
wenn Bäder optimal ausgelastet sind, 
alle Prozesse stimmig ineinandergrei-
fen und unterm Strich Gewinn erzielt 
wird, lassen sich im Gegenzug nötige 
Investitionen für die Zukunft der Bä-
der tätigen.

Die EWV GmbH sorgt mit ihren Dreh-
kreuzen, Terminals und Automaten für 
den Bäderbereich seit 40 Jahren dafür, 
dass Automatisierungsprozesse beim 
Management von Eintritt, Aufenthalt, 
Verweildauer oder Verzehr Jahr für 
Jahr besser funktionieren und stets an 
die neuesten Technologien angepasst 
sind. 

„Zu einer Zeit, als noch kaum ein Rat-
haus über PCs für die Verwaltung ver-
fügte, haben wir schon das erste PC-ge-
steuerte Kassensystem in einer großen 
Therme in Österreich installiert“, so der 
geschäftsführende Gesellschafter Pe-
ter Renner. Das war Mitte der 1980er-Jah-
re. Seither jagt eine technologische Er-
rungenschaft die nächste. 

„Einen gewaltigen Schritt in Richtung 
Digitalisierung bedeutete die Umstel-
lung auf die Microsoft Windows-Platt-
form mit SQL Server-Backend im Jahr 
2000“, fügt Prokurist Oliver Kielmay-
er hinzu. „Heute ist die gesamte On-
line-Welt inklusive Web-Shop und Han-
dy-Ticket in unser Kontrollsystem ein-
gebunden.“

Vertriebsleiter Sebastian Balgheim sagt: 
„Durch neue Technologien und digita-
le Anwendungen erweitern sich die Ein-
satz- und Nutzungsmöglichkeiten für 
unsere Kontrollsysteme immer mehr. 
Die Verwaltungen der Bäder können 
Rabattaktionen oder Spezialtarife ein-
pflegen, Kunden ihre Prepaid- oder Gut-
scheinkarten laden und entwerten und 
vieles schon von zuhause aus erledi-
gen.“

Auch der 3-D-Druck kommt dem Gien-
gener Unternehmen zugute: Damit las-
sen sich Bauteile für Kassenautomaten, 
die früher in aufwändiger manueller 
Arbeit gefertigt wurden, nun wesent-
lich leichter, schneller und kostengüns-
tiger herstellen. 

Innovationen, die jedem Schwimm- 
oder Wellnessfan nutzen und dazu bei-
tragen, große Bäder auch in Zukunft 
wirtschaftlich führen zu können.  

– Anzeige –

>Zugangskontrolle

>Zahlungsprozesse

>Besuchermanagement

>Garderobe

EWV GmbH

Distelweg 9
D-89537 Giengen / Brenz

Tel:  +49 7322. 96 19-0
Fax: +49 7322. 96 19-990

vertrieb@ewv-kontrollsysteme.de
www.ewv-kontrollsysteme.degr

au
st
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.co

m

JAHRE JUBILÄUM BEI
EWV KONTROLLSYSTEME.

Seit nunmehr 40 Jahren verlassen 
sich europaweit Besucher und Be-
treiber von Schwimmbädern auf die 
Individuallösungen von EWV. Zeit für 
uns, sich für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen zu bedanken 
und mit Stolz und Spannung auf die 
kommenden 40 Jahre zu blicken.

AdB_2019_12.indb   827 25.11.19   15:50

2/1 Seiten 1/1 Seite

420 x 297 210 x 297

2.400,– 1.700,–

Bei dieser Werbeform werden Ihre Produkte oder Dienstleistungen in 
redaktioneller Anmutung optimal in Szene gesetzt. Sie liefern uns das 
Material, wir gestalten das Advertorial für Sie. 

Die Layoutkosten sind im Preis enthalten. 

Weitere Formate auf Anfrage.

Beilagen
Gesamtaufl age

max. Format 205 x 290 mm

bis 50 g
über 50 g

1.750,–
auf Anfrage

Sonderdrucke
z. B. von Bäderbau-Artikeln

Preise 
auf Anfrage

Zuschläge/Rabatte

Anzeigenzuschläge

Umschlagseiten*
Platzierungswunsch

U2, U3, U4
rechte Seite 

plus 10 %
plus 5 %

Rabatte

Die Schaltungen müssen innerhalb eines Jahres erfolgen.
Malstaff el Mengenstaff el
4 Anzeigen
6 Anzeigen
8 Anzeigen

5 %
10 %
15 %

4 Seiten
 6 Seiten
12 Seiten

10 %
15 %
20 %



Unser Branchenbuch
Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie es den Entscheiderinnen und Entscheidern der Bäderbetriebe 
und Kommunen einfach, Ihre Firma zu wählen! Buchen Sie gleich einen „BasisPlus“-Eintrag auf  

www.dgfdb.de/branchenbuch

Kontaktdaten zusätzlich zum Basis-Eintrag:

  Hinterlegung von bis zu 10 Keywords zur besseren 
Auffi  ndbarkeit über unsere Suche

 Logo
  Hervorhebung des Eintrags 

*Der Eintrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn er nicht sechs Wochen vor Ablauf des Vertrages gekündigt wird.

Kostenlos
 490 € pro Jahr*

zzgl. gesetzlicher MwSt.

Sie interessieren sich 
für einen Firmeneintrag?

Ihr Ansprechpartner:
Sebastian Friedrich

  0201 87969-19
  s.friedrich@dgfdb.de



8  |  ANZEIGEN PREISLISTE Nr. 27 AB Archiv des Badewesens  |  2024

   Staatliche und städtische Behörden

  Betreiber:innen, Betriebsleiter:innen 
und Angestellte der öffentlichen 
Hallen-, Frei- und Medizinischen 
Bäder sowie Saunas und Solarien

  Fachpersonal in den Bädern 

  Architektur-, Ingenieur- und  
Sachverstän digen büros

  Firmen des Bau-, Ausstattungs-,  
Sanierungs-, Attraktivierungs- und 
Renovierungssektors für Bäder,  
Saunas und Solarien

   Universitäten mit den Fachbereichen 
Ingenieurwissenschaften,  
Architektur, Elektrotechnik und 
Sportwissenschaften

  Mitglieder der Deutschen Gesell-
schaft für das Badewesen e. V.

DGfdB-Website

 www.dgfdb.de

Facebook

 www.facebook.com/DieDGfdB

Instagram

 www.instagram.com/die_dgfdb

Unser Leserkreis Die  online:

Digital-Abo und Webkiosk

Digital-Abo für 80,00 € pro Jahr und verbesserte  
Darstellung im Webkiosk

 www.fachmagazin.dgfdb.de

Neu ab 2024
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Verlag
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen GmbH
Postfach 34 02 01, 45074 Essen

 0201 87969-0
 0201 87969-20
 info@dgfdb.de
 www.dgfdb.de

St.-Nr.: 112/5743/0130 
USt-ID: DE119652822

Redaktionsgeschäftsstelle
Postfach 34 02 01, 45074 Essen
Haumannplatz 4, 45130 Essen

 0201 87969-0
 info@dgfdb.de

Anzeigen
Sebastian Friedrich

 0201 87969-19
 s.friedrich@dgfdb.de 

 
Monatliche Druckauflage
3 500 Exemplare; Messe- und  
Kongressausgabe 4 500 Exemplare

Abo-Preise
Jahres-Abo (Print):  
12 Hefte für 95,00 € inkl. USt. und Versand, 
Ausland zzgl. 24,80 € Versandkosten;  
20 % Nachlass für Studierende  
und Auszubildende

Jahres-Abo (Digital): 
12 Hefte für 80,00 € inkl. USt.

Jahres-Abo (Print + Digital):  
12 Hefte für 120,00 € inkl. USt. und Versand, 
Ausland zzgl. 24,80 € Versandkosten

Mini-Abo (Print): 
3 Hefte für 20,00 € statt 30,00 €  
inkl. USt. und Versandkosten,  
Ausland zzgl. Versandkosten 

Einzelheft: 
Print: 10,00 € inkl. USt.  
zzgl. Porto- und Versandkosten 
Digital: 8,00 € inkl. USt. 
 
Ansprechpartnerin
Ute Kraemer 

 0201 87969-28 
 u.kraemer@dgfdb.de 

 

Technische Hinweise
Format    DIN A 4 (210 x 297 mm) 
Druckverfahren Bogenoffset 
Druckfarben   4 Farben Euroskala

Bankverbindung
Sparkasse Essen 
Kto.-Nr. 231 928 · BLZ 360 501 05 
SWIFT-BIC: SPESDE3EXXX 
IBAN: DE91360501050000231928

Zahlungsbedingungen
Für Anzeigen:
30 Tage ohne Abzug;  
14 Tage mit 2 % Skonto

Für Abos:
Bei Überweisung: 14 Tage ohne Abzug 
Bei Lastschrift: 8 Tage mit 2 % Skonto 

Satz und Bildbearbeitung
Sabine Hartmann  

 0201 87969-0 
 info@dgfdb.de

Druck und Vertrieb
Druckerei Silber Druck oHG 
Otto-Hahn-Straße 25, 34253 Lohfelden



10  |  ANZEIGEN PREISLISTE Nr. 27 AB Archiv des Badewesens  |  2024

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne dieser AGB ist der Vertrag zwischen 
Verlag und der/die Auftraggeber/in über die Veröffentlichung ei-
ner oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel wie z. B. 
Beilagen (nachfolgend als „Anzeigen“ bezeichnet) eines/einer 
Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten/Interessentin 
(nachfolgend als „Werbungtreibende“ bezeichnet) in einer Druck-
schrift, einem E-Paper oder auf einer Website zum Zweck der 
Verbreitung. Die AGB, die Auftragsbestätigung und die gültige 
Preisliste sind für jeden Auftrag maßgebend. Der erteilte Anzei-
genauftrag wird erst nach Bestätigung in Textform durch den 
Verlag rechtsverbindlich.

2. Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung von 
Anzeigen unter Beachtung der dem/der Werbungtreibenden ge-
mäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die Veröffentlichung 
auf Abruf des Auftraggebers/der Auftraggeberin erfolgt. Rabatte 
werden nicht gewährt für Unternehmen, deren Geschäftszweck 
u. a. darin besteht, für Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu 
erteilen, um eine gemeinsame Rabattierung zu beanspruchen. 
Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen 
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb eines Jahres nach Vertragsschluss abgerufen und veröf-
fentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der/die Auftraggeber/in berechtigt, inner-
halb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere 
Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der/die Auftraggeber/in, unbe-
schadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Pflicht zur 
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Die Aufnahme von Anzeigen, Beilagen oder Beiheftern (nach-
folgend als „Beilagen“ bezeichnet) oder Online-Werbeformen in 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck-
schrift, des E-Papers oder der Website erfolgt dann, wenn der/
die Auftraggeber/in dies erklärt hat und es vom Verlag aus-
drücklich bestätigt worden ist . Ein Anspruch für die Platzierung 

einer Anzeige auf einer Umschlagseite besteht nicht. Hier gilt 
das „Erstbucher-Prinzip“. Rubrizierte Anzeigen werden in der  
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf. Bei Rubrikanzeigen behält sich der Verlag 
die Wahl der Schrift, Satzanordnung, Umrandung und Platzie-
rung vor. Für den/die Auftraggeber/in besteht kein Anspruch 
auf Konkurrenzausschluss. Farbausschluss für Farbanzeigen ist 
nicht möglich. Platzierungsvorschriften werden nur durch aus-
drückliche Bestätigung des Verlages anerkannt. Der evtl. Verzicht 
auf eine Farbe ist ohne Einfluss auf die Berechnung der Anzeigen. 
Sonder-/Schmuckfarben werden aus der 4-Farb-Skala (Euro-
Skala) aufgebaut. Geringe Tonwertabweichungen sind im Toleranz-
bereich des Offsetdruckverfahrens begründet.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Advertorials sind fremdproduzierte Werbeformen, die sich in 
Form und Aufmachung deutlich von den redaktionellen Teilen 
der Druckschrift (z. B.: in Typographie, Grafik, Farbe, Spalten) un-
terscheiden. Das Advertorial kann durch den Verlag ohne Rück-
sprache mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet werden.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagen-Aufträ- 
ge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen 
des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form abzuleh-
nen, wenn die betreffende Anzeige gegen Gesetze, behördliche 
Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt, der Inhalt vom 
Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstan-
det wurde oder die Veröffentlichung der Anzeige erkennbar den 
Interessen des Verlages zuwiderläuft und für diesen unzumutbar 
ist. Beilagen-Aufträge werden nicht ausgeführt, wenn die Beilage 
durch Format oder Aufmachung bei den Leserinnen und Lesern 
den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift er-
weckt oder Fremdanzeigen enthält. Beilagen- Aufträge sind für 
den Verlag erst nach Vorlage eines Musters (auch in digitaler 
Form) und dessen Billigung bindend. 

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwand-
freier Druckunterlagen oder Beilagen ist der/die Auftraggeber/in 
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druck-
qualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten. Der/die Auftraggeber/in ist verpflichtet, ord-

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen in Zeitschriften (AGB) nungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen 
Vorgaben des Verlages entsprechende Vorlagen für Anzeigen bis 
zum jeweiligen Anzeigenschluss oder bis zum individuell verein-
barten Termin anzuliefern. Kosten des Verlages für von dem/der 
Auftraggeber/in gewünschte oder zu vertretende Änderungen 
der Druckvorlagen hat der/die Auftraggeber/in zu tragen. Bei 
Anzeigen haftet der/die Auftraggeber/in für Weiterungen und 
Schädigungen, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund 
presserechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen und Vorschrif-
ten, durch deren Veröffentlichungen oder Mitnahme ergeben kön-
nen. Der/die Auftraggeber/in trägt allein die Verantwortung für 
den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur 
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Der Verlag ist nicht 
verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch 
sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Sind etwaige Mängel 
bei den Druckunterlagen des Auftraggebers/der Auftraggeberin 
nicht sofort erkennbar, sondern werden erst beim Druckvorgang 
deutlich, so hat der/die Auftraggeber/in bei ungenügendem Ab-
druck keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei Fehlern in wiederholt 
erscheinenden Anzeigen, wenn der/die Auftrag geber/in nicht vor 
Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hin-
weist. Der Vergütungsanspruch des Verlages bleibt unberührt.

10. Der/die Auftraggeber/in hat bei ganz oder teilweise unleser-
lichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige  
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Er-
satzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hier-
für gestellte angemessene Nachfrist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige nicht einwandfrei, so hat der/die Auftraggeber/
in ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrags. Bei unwesentlichen Mängeln ist eine Rückgängig-
machung des Auftrags ausgeschlossen. Für sämtliche Schäden 
haftet der Verlag, sowohl aus vertraglicher Pflichtverletzung als 
auch unerlaubter Handlung nach folgenden Bestimmungen: Im 
unternehmerischen Geschäftsverkehr beschränkt sich die Haf-
tung bei grober Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schadens. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haftet der Verlag bei Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht und nur in Höhe des vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schadens. Dies gilt nicht für das Rücktrittsrecht eines Ver-
brauchers/einer Verbraucherin bei einer Pflichtverletzung, die 
nicht in einem Mangel der Leistung besteht und vom Verlag zu 
vertreten ist. Die Haftung bei einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Ebenso die Haftung  
nach dem Produkthaftungsgesetz. Reklamationen müssen – 
außer bei offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen  
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nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht  
werden. Hat der Verlag das Nichterscheinen oder das nicht 
ordnungsgemäße oder verspätete Erscheinen der Anzei-
ge zu vertreten, ohne dass ihm oder seinen Erfüllungsge-
hilfinnen und Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt, so beschränkt sich ein eventueller  
Ersatzanspruch auf den Betrag des Anzeigenpreises einschließ-
lich Mehrwertsteuer.

11. Korrekturabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch ge-
liefert. Der/die Auftraggeber/in trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Korrekturabzüge. Der Verlag 
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei 
der Übersendung des Korrekturabzugs gesetzten Frist mitgeteilt 
werden. Der/die Auftraggeber/in kann bis zum Anzeigenschluss-
termin neue Druckdaten/-unterlagen liefern. Korrekturen nach 
dem Anzeigenschlusstermin sind nur nach Absprache mit dem 
Verlag sowie gegen Übernahme der entstehenden Mehrkosten 
möglich.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe der 
Berechnung zugrunde gelegt.

13. Werbeanzeigen werden in digitalen Ausgaben (Artikel- 
datenbank und E.-Paper) übernommen. Eine zusätzliche  
digitale Veröffentlichung ist gegen Aufpreis auch bei Stel-
lenanzeigen möglich. Wenn der/die Auftraggeber/in nur eine  
Veröffentlichung in der Print-Publikation beauftragt hat, hat 
der Verlag das Recht, die Anzeige innerhalb des Zeitraumes, in 
dem die Print-Anzeige veröffentlicht wird, zusätzlich in digitalen  
Ausgaben zu veröffentlichen. Dafür ist der Verlag berechtigt,  
die vorliegenden Druckvorlagen an die jeweiligen Erfordernis-
se der digitalen Ausgabe anzupassen. Die Darstellung kann  
dabei vom Druckergebnis in der Print-Ausgabe abweichen. Eine  
Übernahme der Anzeigen der Umschlagseiten erfolgt aus tech-
nischen Gründen nicht.

14. Abbestellungen, Stornierungen oder Änderungswünsche 
nach Erhalt des Korrekturabzuges bedürfen der schriftlichen 
Form. Bei Abbestellungen bzw. Stornierungen können Satzkosten 
in Rechnung gestellt werden (50 % des Anzeigenpreises, mindes-
tens jedoch 150,00 €). Für Fehler, die aus telefonischer Übermitt-
lung jeder Art oder aus undeutlicher Schrift des Auftraggebers 
entstanden sind, wird nicht gehaftet. Bei Buchung einer Anzeige 
nach Anzeigenschluss kann vom Verlag ein Aufschlag von bis zu 
50 % des Nettoanzeigenpreises berechnet werden.

15.  Erforderliche Reproduktions- und Satzarbeiten können mit 
80,00 € pro Stunde in Rechnung gestellt werden.

16. Neue Tarife bei Preisanpassung treten auch für laufende 
Aufträge sofort in Kraft, dies gilt gegenüber Nichtkaufleuten 
nicht bei Aufträgen, die innerhalb von vier Monaten nach Ver-
tragsabschluss abgewickelt werden sollen. Im Falle einer Preis-
anpassung besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht 
des Auftraggebers/der Auftraggeberin. 
17. Falls der/die Auftraggeber/in nicht Vorauszahlung leistet, 
wird die Rechnung innerhalb von 30 Tagen nach Veröffent-
lichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der 
aus der Preisliste und Rechnung ersichtlichen, vom Empfang 
der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im 
Einzelfall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung ver-
einbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden 
nach der Preisliste gewährt.
18. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche 
Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann 
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auf-
trages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftrag gebers/der Auf-
traggeberin ist der Verlag berechtigt, während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von 
der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen-
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
19. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzei-
genbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrags wer-
den Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Beleg-
exemplare geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, 
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
20. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der 
ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preis-
liste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage 
oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnitt-
lich verkaufte (bei Fachzeitschriften ggf. die durchschnittlich 
tatsächliche verbreitete) Auflage des vorangegangenen Kalen-
derjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur 
dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie

• bei einer Garantieauflage bis zu 50.000 Expl. mindestens 20 v. H.,
• bei einer Garantieauflage bis zu 100.000 Expl. mindestens 15 v. H.,
• bei einer Garantieauflage bis zu 500.000 Expl. mindestens 10 v. H.

beträgt. 

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem/der Auftraggeber/in von 
dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinung der Anzeige vom Vertrag zurücktre-
ten konnte.

21. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist der 
Sitz des Verlages. Der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten be-
stimmt sich nach deren Wohnsitz. Für den Fall, dass der Wohnsitz 
oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers/der Auftrag-
geberin im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, sowie 
für den Fall, dass der/die Auftraggeber/in nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Gel-
tungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtstand der Sitz 
des Verlages vereinbart.

22. Der/die Auftraggeber/in überträgt dem Verlag sämtliche 
für die Nutzung der Werbung in Print- und Online-Medien aller 
Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen 
Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbeson-
dere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, öffentliche Zugänglichmachung, Entnahme aus einer 
Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für 
die Durchführung des Auftrags notwendigen Umfang. Vorge-
nannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt über-
tragen.

23. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Ar-
beitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner 
Rohstoff-oder Energieverknappung und dergl. – sowohl im Be-
trieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der 
Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der 
Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der Anzeigen, wenn das 
Verlagsobjekt mit 80 % der garantierten (bzw. bei Fehlern einer 
garantierten Auflage der normalerweise verteilten) Auflage vom 
Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsausliefe-
rungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, 
in dem die garantierte (bzw. normalerweise verteilte) Auflage zur 
tatsächlich ausgelieferten Auflage steht.

24. Im Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen erhebt, verarbeitet und nutzt der Verlag (ggf. unter 
Einschaltung von Dienstleisterinnen und Dienstleistern), die im 
Rahmen der Vertrags beziehungen mit dem/der Auftraggeber/in 
dem Verlag an gegebenen personenbezogenen Daten für die 
Zwecke, für die er beauftragt wurde. Detaillierte Informationen 
zum Datenschutz stehen unter www.dgfdb.de/impressum/ 
datenschutz
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Ausgabe Erscheinungstag Anzeigenschluss Ausrichtung

01/2024 02.01.2024 13.1 2.2023 Bädertechnik

02/2024 01.02.2024 12.01.2024 Bäderbetrieb

03/2024 01.03.2024 13.02.2024 Bädertechnik

04/2024 02.04.2024 12.03.2024 Bäderbetrieb

05/2024 02.05.2024 12.04.2024 Bädertechnik

06/2024 03.06.2024 12 .05.2024 Bäderbetrieb

07/2024 01.07.2024 13.06.2024 Bädertechnik

08/2024 01.08.2024 12.07.2024 Bäderbetrieb

09/2024 02.09.2024 13.08.2024 Bädertechnik

10/2024 01.10.2024 13.09.2024 interbad 2024 

11/2024 04.11.2024 11.10.2024 Bäderbetrieb

12/2024 02.12.2024 13.1 1 .2024 Bädertechnik

Erscheinungstermine/Anzeigenschlüsse


